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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1977

Norm

ZPO §210 Abs2

ZPO §477 Z8 D8

Rechtssatz

Kann die Nichtigkeit aber nicht mehr wahrgenommen werden, ist der Verstoß gegen § 210 Abs 2 ZPO als geheilt und

demnach das auf unzulässige Weise vom Gericht angenommene Vorbringen einer Partei jedenfalls dann, wenn im

Protokoll festgehalten ist, daß die Partei wie im vorgelegten Entwurf vorbringe, als Akteninhalt anzusehen.
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